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Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses am 15.01.2026 
 
 
BV 05/2026/H Spendenannahme 
Der Hauptausschuss beschließt die Spenden gemäß der beigefügten Spendenliste nach § 73 
Abs. 5 SächsGemO anzunehmen. 
 
Dafür: 7+1 Dagegen:   Enthaltung: 2   
Die BV 05/2026/H wird einstimmig angenommen. 
 
 

Satzung 
zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 

Stadt Seifhennersdorf 
(Feuerwehr-Kostenersatzsatzung - FwKS) 

 
Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils 
geltenden Fassung und § 69 des Sächsisches Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (SächsBRKG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in 
seiner Sitzung vom 29.01.2026 folgende Satzung beschlossen: 
 

§1 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Kosten im Sinne des SächsBRKG sind: 

- Aufwendungen für die Durchführung von Pflichtleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Wird 
unter den in der Satzung bestimmten Voraussetzungen ihre Erstattung verlangt, handelt es 
sich um Kostenersatz. 

- Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr für die Durchführung von anderen, freiwilligen 
Leistungen. Die Gegenleistungen der Leistungsnehmer sind Gebühren. 

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch Anforderung ausgelöste und auf die 
Durchführung einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr. Ein 
Einsatz beginnt mit der Alarmierung / Anforderung der Freiwilligen Feuerwehr und endet 
entweder mit Beginn eines folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung des Einsatzleiters über 
das Ende des Einsatzes, spätestens aber mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. 

(3) Einrichtungsträger im Sinne dieser Satzung ist der Eigentümer oder der 
Besitzer/Nutzungsberechtigte eines Gebäudes oder einer Anlage oder einer Fläche. 

 
§ 2 

Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Seifhennersdorf im Sinne 
der §§ 6 und 69 SächsBRKG sowie Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr auf der Grundlage der 
Feuerwehrsatzung der Stadt Seifhennersdorf. Als Leistung gilt auch das Ausrücken der 
Freiwilligen Feuerwehr bei missbräuchlicher Alarmierung und bei Fehlalarmierung durch 
automatische Brandmeldeanlagen. 
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§ 3 
Kostenersatz für Pflichtleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

 
Kostenersatz wird für folgende Leistungen im Rahmen der §§ 22 Abs. 6 und 69 Abs. 2 
SächsBRKG verlangt: 
 

a) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Leistungen, 
b) Leistungen, die durch den Betrieb von Straßen-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 

erforderlich werden, 
c) Leistungen, wenn der Einsatz auf einem Grundstück oder durch eine Anlage mit 

besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden ist, 
d) Brandsicherheitswachen, 
e) Brandverhütungsschauen, 
f)  Abgebrochener Einsatz infolge missbräuchlicher Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr 

oder bei Auslösen eines Fehlalarmes durch eine automatische Brandmeldeanlage.  
 

§ 4 
Gebühren für freiwillige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

 
Für alle anderen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die auf der Grundlage des § 69 Abs. 3 
SächsBRKG erbracht werden, werden Gebühren verlangt. 
 
Wenn nicht § 5 dieser Satzung etwas anderes bestimmt, werden für folgende freiwillige 
Leistungen Gebühren verlangt: 
 

1. Die Beseitigung von Kraftstoffen, Ölen und umweltgefährdenden oder gefährlichen 
Stoffen sowie durch sie verursachte Schäden, deren sofortige Beseitigung möglich ist, bei 
Straßenverkehrs- und anderen Unfällen. 

2. Die Mitwirkung bei und die Durchführung von Räum-, Aufräumarbeiten und 
Sicherungsarbeiten. 

3. Die zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Geräten und Material zum Ge- oder 
Verbrauch. 

4. Andere Leistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren 
gehören und/oder deren Erforderlichkeit sich auf Anforderungen einzelner ergibt. 

 
§ 5 

Berechnung des Kostensatzes und der Gebühren 
 

(1) Soweit im Absatz 3 nichts anderes bestimmt ist, wird der Kostenersatz bzw. die Gebühren 
nach den Sätzen des Kostenverzeichnisses sowie nach Zeitaufwand, Art und Anzahl des in 
Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge inkl. der Geräte und 
Ausrüstungsgegenstände berechnet. Das Kostenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
Es ist Grundlage für den Kostenersatz bzw. die Erhebung von Gebühren. 

(2) Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr beginnt mit der Alarmierung durch die Integrierte 
Regionalleit-stelle und endet entweder mit Beginn eines folgenden Einsatzes, mit Erklärung 
des Einsatzleiters über das Ende des Einsatzes oder mit der Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft. Zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gehört auch die Stellung einer 
Brandsicherheitswache nach § 23 durch die Stadt. Dieser Einsatz beginnt mit der Abfahrt von 
der Feuerwache oder dem Feuerwehrhaus und endet mit Erklärung des Leiters 
Brandsicherheitswache über das Ende der Brandsicherheitswache oder mit der 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. 

(3) Die Kostenerstattungssätze setzen sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, zusammen aus: 
1. den Personalkosten für die eingesetzten Angehörigen der Freiwillige Feuerwehr 
2. den Stundensätzen für die eingesetzten Fahrzeuge 
3. den Sätzen für die eingesetzten Verbrauchsmittel 

(4) Entstehen der Freiwilligen Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personal, Fahrzeugen, 
Geräten und Ausrüstungsgegenständen besondere Kosten, so sind sie zusätzlich zu 
denjenigen nach Abs. 1 zu erstatten, sofern sie dort nicht enthalten sind. Kosten für 
Ersatzbeschaffung bei Unbrauchbarkeit oder Verlust sind nur zu erstatten, soweit den 
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Zahlungspflichtigen ein Verschulden trifft. Für die bei kostenerstattungspflichtigen 
Hilfeleistungen verbrauchten Materialien, soweit sie nicht Bestandteil der kalkulierten 
Pauschalsätze sind, werden die jeweiligen Selbstkosten zuzüglich eines 
Verwaltungskostenzuschlags von 10 % berechnet. 

(5) Aufwendungsersatz und Gebühren werden nur in dem Umfang vom Kostenschuldner 
gefordert, wie Personal und Gerät zum Einsatz gekommen sind. Wird mehr Personal und 
Gerät am Einsatzort bereitgestellt als tatsächlich erforderlich und hat der Kostenschuldner dies 
zu vertreten, können auch für das nicht erforderliche Personal und Gerät Kosten verlangt 
werden. 

(6) Für Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von benachbarten Gemeinden oder durch 
Werksfeuer-wehren entstehen, werden unabhängig von dieser Satzung Kosten in der Höhe 
verlangt, wie sie der Stadt in Rechnung gestellt werden. 

 
§ 6 

Kostenschuldner 
 
(1) Zum Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung sind die in § 69 SächsBRKG 

und in § 17 Sächsische Feuerwehrverordnung genannten Personen verpflichtet. 
(2) Gebühren für Leistungen nach § 4 dieser Satzung werden entsprechend § 69 Abs. 3 

SächsBRKG verlangt von: 
1. derjenige, dessen Verhalten den Einsatz erforderlich gemacht hat, und die in § 6 Absatz 2 

Satz 1 und Absatz 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom 11. Mai 2019 
(SächsGVBl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Personen, 

2. dem Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder von 
demjenigen, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt. 

3. demjenigen, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist. 
(3) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit 

 
Der Anspruch auf Kostenersatz bzw. Gebühren entsteht mit Beendigung der Leistung der 
Freiwilligen Feuerwehr und wird mit dem Zugang des Kostenbescheides an den Kostenschuldner 
fällig. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Feuerwehr-
Kostenersatz-satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Seifhennersdorf vom 16.12.2022 
außer Kraft. 
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Anlage zur Kostenerstattungs- und Gebührenerhebungssatzung für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Seifhennersdorf 
 
1. Personalkosten        je Stunde 
1.1 Bei Hilfeleistungseinsätzen Brandsicherheitsdienst 
      Brandverhütungsschau je Freiwillige Feuerwehrangehöriger, 
      Personal der Stadt Seifhennersdorf     20,48 € 
 
2. Kosten für Fahrzeuge inkl. Geräte und Ausrüstungsgegenstände je Stunde 
2.1.1   Löschgruppenfahrzeug LF 8      204,00 € 
2.1.2   Löschgruppenfahrzeug LF 10/16     204,00 € 
2.1.3   Tanklöschfahrzeug TLF 16/25     277,80 € 
2.1.4   Kraftfahrzeugdrehleiter DL 16     570,60 € 
2.1.5   Rüstwagen RW       433,80 € 
2.1.6   Mannschaftstransport und Einsatzleitwagen      56,40 € 
2.1.7   Lichtmastanhänger LIMA      269,72 € 
2.1.8   Schlauchtransportanhänger STA     269,72 € 
2.1.9   Logistikanhänger       269,72 € 
2.1.10 Mehrzweckboot       113,58 € 
 
Nach § 69 Abs. 4 SächsBRKG werden die angegebenen Stundensätze minutengenau 
abgerechnet. 
 
3. Kosten für Verbrauchsmittel 
 
Die Kosten für Verbrauchsmaterial, wie zum Beispiel 

- Ölbindemittel Straße, 
- Ölbindemittel Oberflächenwasser, 
- Chemikalienbindemittel, 
- Absperrmittel, 
- Rüstmaterialien, 
- Abdichtmaterialien, 
- Türschlösser, 
- Zieh-Fix-Zubehör, 
- Einsatzkleidung/Schutzausrüstung, 

 
und deren Entsorgung richten sich nach den jeweils gültigen Angeboten und Preisen der Anbieter 
und Vertragspartner. 
 
Bei Einsatz wird dem Kostenschuldner der Selbstkostenpreis zuzüglich 10 Prozent 
Verwaltungskosten berechnet. 
 
 

Verordnung der Stadt Seifhennersdorf über verkaufsoffene  
Sonntage im Jahr 2026 

 
Auf Grund von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen 
(Sächs. Ladenöffnungsgesetz - SächsLadÖffG) vom 01.12.2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.01.2012 (SächsGVBl. S. 130, 146) erlässt die Stadt 
Seifhennersdorf für Ihr Stadtgebiet, nach Beschluss des Stadtrates vom 29.01.2026, folgende 
Rechtsverordnung: 
 

§ 1 
Verkaufsoffene Sonntage im gesamten Stadtgebiet (nach § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG) 
 
Verkaufsstellen dürfen in der Stadt Seifhennersdorf an folgenden Sonntagen des Jahres 2026 in 
der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein: 
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- Sonntag, 15.03.2026 anlässlich des Oberlausitzer Leinewebertages 
- Sonntag, 20.09.2026 anlässlich des Pilzwochenendes 
- Sonntag, 29.11.2026 anlässlich des Weihnachtsmarktes/1. Advent 

 
§ 2 

In Kraft treten 
 
(1) Die übrigen Bestimmungen des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes sowie die 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutzgesetzes, des 
Arbeitszeitgesetzes und des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage im Freistaat 
Sachsen bleiben unberührt. 

 
(2) Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und 

mit Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft. 
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